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~\ 11- ~5'14f der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDa, GEWERBE UND INDUSTRIE Wien» am 24,. November 1976 

Zl .. g 10 0 101/74-1/7/76 

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr .. 702/J, der Abgeordneten 
Dro Gasperschitz,Dr. Nock und Genossen 
betr .. die Besetzu...'"1g leitender Posten 
nach dem Ausschreibungsgesetz 

An den 
. Herrn 

'ff$7A8 

f97tl -U ... 26 
zu ~2jJ 

Präsidenten des Nationalrates -
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

In. Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 702/J, betreffend 
die Besetzung leitender Posten nachdem Ausschreibungsgesetz, 
die die Abgeordneten Dro Gasperschi tz, Dro i-lock 1LYld Genossen 
am 7<> Oktober 1976 a...'"1 mich richteten~ beehre ich mich folgen­
des mitzuteilen: 

Es kann wohl nicht bestritten ",erden, daß das Bundesgesetz 
vom 70 !'Tovember 1974, EGEl. !'Tr .. 700/74, mit dein Bestimmungen 
über die Ausschreibtmg bestimmter lei tender Funktionen ge­
troffen \'lerden» gegenüber den seinerzeit bei der Vergabe von 
derartigen Funktionen gehandhabten Praktiken einen sehr we- . 
sentlichen Fortschritt darstellt .. Allein die Ausschreibung 
garantiert nämlich» daß ein weit größerer Personenkreis als 
bisher vom Freiwerden einer leitenden FUnktion Kenntnis er­
langt .. Darauserwäch,st aber die Chance, .daß sich .auchandere 
l?ersonen bewerben, als die» die. in einem Ancienni ti? ts- oder 
sonstigen Nahverhltl tnis zur frei\verdendenFunktion. stehen. 
Proportional zum Ee\'lerberkreis steigt aber auch die Möglichkeit, 
die jeweils geeignetste l?ersönlichkeitfür die Leiterfunktion 
zu gewinnen o 
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Blatt 2 
DER BUNDESMINISTER 

. fOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Das Ausschreibungsgesetz bietet dem Ressortchef aber nicht nur 

größere Ivlöglichkei ten, die geeignetste Person aufzufinden, 

sondern gibt ihm darüber hinaus eille Entscheidungshilfe in Form 

eines von einer unabhängigen Ko~mission unter Beteiligung von 

Dienstnehmervertretern erstellten Gutachtens .. Diesem Gutachten 

wird jeder .Ressortchef bei seiner Entscheic1.ung größtes Gewicht 

beimessen. Ich habe mich jedenfalls stets ~~d auch schon vor 

dem 1,.· Jltnner1975, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Aus-: 

schreibungsgesetzes, bei 8.11en meinen .Personalentscheid1.Ll1gen 

ausschließlich vom Naß der Eig-nung der iri Betracht kommenden 

Personen leiten lassen .. 

Wenn man durch eine Ausschreib~Ulg auch Persönlichkeiten an-

.. sprechen will, die zur ausgeschriebenen F1.Li1.ktion in keinem 

Naheverhältnis stehen~ muß man sicherstellen, daß sie im Falle 

ihrer Nichtberücksichtigtmg il1 ihrer cj.sherigen beruflichen 

Stellung keinen Schaden erleiden& Aus diesem Gr1.L~d hat das 

.Aussch:t'eibungsgesetz - ähnlich den auch v9n privaten Unter­

nehmungen gepflogenen Usa~cen - den Bewerbungsgesuchen und 

de:t'en Aus"lertung Vertraulichkeit zugesichert .. Sowohl über die 

Bevmrbungsgesuche als auch über deren Auswertu..l1g ist gegen 

jederma~11, dem gegenüber keine Verpflichtung zu einer amtlichen 

Mitteilung besteht, strengstes Stillschweigen zu beobachten. 

Diese Bestimmung bedeutet offensichtlich, daß der Gesetzgeber 

jene Amtsverschwiegenhei t beobachtet "lissen wollte, die in der· 

Bundesverfassung allgemein im Interesse .einer Gebietskörper­

schaft oder Partei normiert ist .. Nach herrschender Lehre 

(vgl .. 1tlal ter-!'Iayer; Grundriß des österreichischen Bundesver­

fassungsrechtes ) gilt di.e8e Amtsverschwiegenheitauch gegen-

. über dem Nationalrat 0 Ich bin daher nicht in der Lage Detail .... 

fragen so zu beantvlOrten, daß daraus RückschlUsse auf die 

Identität der Be1tlerber gezogen \\'erden können. Dessenungeachtet 

,.,erde ich aber bei diesen Detailfragen die Zahl der Fälle 

bekanntgeben .. 
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. Blatt 3 
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

~ Frage 1: 

In meinem Ressort sind vom 1$1 .. 1975 bis.31.12.;1975 fünf und vom 
1 .. 1.1976 bis 1 0 11,,1976 neun leitende Funktionen im Sinne des § 1 
Ausschreibungsgesetz, Bundesgesetzblatt 700/1974 vakant gevlJOrden. 

1.1 Pensioniert wurc.enacht Fun..1{tionsträger 

1 $ 2 IvIi t einer anderen FU!l..ktion betraut \'illrden fünf FU!l..ktiol1sträger 

1.3 Durch Tod gab es keine Ausfälle 

1.4 Heubegründet wurde eine Funktion 

Zu Frage 2: 

Von den unter 1 angeführten Funktionen sind vom 1.1,,1915 bis 
1 0 11 0 1976 zehn ausgeschrieben worden. 

Zu . Frafl€ 3: 

Vier der unter 1 angeführten Funktionen wurden nicht mehr nach­
.besetzt. 

Zu Fra.o-e 4.. Q .0, 

Vom 1., 1 0 1975 bis 1 011 .. 1976 'IlUrde eine neubegründete Funktion aus­
geschriebeno 

Zu Frage 5: 

Alle der unter 2 genannten Posten Sind vom 1.1 8 1975 bis 1.11.1976 
... besetzt worden. 

Zu Frage·.6:. 

In keinem Fall. lag zwischen der Vorlage des Kommissionsgutachtens 
und meiner Entscheidtmg bezüglich der Be trauung ein längerer 
Zeitraum als ein Nonat!' 

Zu Frage 7: 

Ich habe mich in allen Fällen. bei der Betrauung leitender Beamter 
je'veils an das Gutachtender zuständigen Kommissionen hinsichtlich 
der Berufung des in höchstem !'1aße geeigneten Bewerbers gehalten. 
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Blatt Lt 

DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UNO 1NDUSTRIE 

Zu Fra~e 8: 
_';;;""';WLJ";""'';;'' 

In zwei Fällen gab es kein einstil1LTIliges Koinmissions{3utachten. 

Zu Frage 9: 

In beiden u...1'lter 8 genannten Fällen hat die StiJlJfle des Vorsitzen­
den bei Stimmengleichheit entschieden .. 

Zu Frage 10: 

1001 Es vlar nicht möglich, drei Nonate VDr Frei'v;erden der 
Funktionen diese auszuschrei1)eno 
- Bei Betrauung des bisherigen Funktionsinhabers mit einer 

'neuen Fu.."1ktion kOYlJlte dessen bisherige Stelle n.icht aus­
geschrieben werden, solange sie nicht frei war. 

- Pensionieru...~gen \vurdenzltm Anlaß genommen, anstehende 
Kompetenzänderungeli mdie ''fege zu leiten, wozu u.a. Ver­
handlungen mit der Persol1alvertretung hinsichtlich Ände­
rung der Geschäftseinteiltmg not,.;-endig waren, sodaßeine' 
Ausschreibung erst bei Vorliegen der neuen Stellenbe­
schreibrulg durchgeführt werden konnte. 

10.2 Die Verpflichtung, spätestens ei1ien Honat nach Freit,l/erden der 
Funktion bzw. bei Begriindung einer neuen Funldion diese aus­
zuschreiben, wurde eingehalten. 

10.3 Die Frist, gemäß§ 6 AbSa 6 Ausschreibungsgesetz, das KOITI.."'i1.is­
sionsgutachten innerhalb von drei Honaten zu erstatten, 
wurde eingehalten, ausgenommen in einem Fall, wo sich der 
Gewerkschaftsvertreter '\-legen Befangenheit auswechseln ließ. 

Zu FraÄe 11: 

Unter Bezug auf § 2 Abs., 4 AusschreibtUlgsgesetz he.beich fUrdie 
,'Überreichung der Bewerbungsgesuche stets eine Frist von einem 
IVIonat nach Ausschreibung' in der'v-liener Zeitung eingeräumt. 

11.1 In fünf Fällen wurde der bisherige Stellvertreter des zur, 
Neupesetzung ausgeschriebenen Leiters zum neuenLeiter 
bestellt. 
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DER BUNDESMINISTER Blatt 2. 
,OR HANDEl, GEWERBE UND INDUSTRIE 

11 0 2 In sechs Fällen wurde ein Bewerber aus dem Bereich der 
Organisationseinheit, deren Leiterfunktion zu besetzen 
warp zum Leiter dieser Organisationseinheit bestellt. 

11 .. 3 In neun Fällen wurde der Bewerber aus dem unmittelbaren 
Dienststellenbereich, in dem die Lei terfunJrtion zu be­
setzen vlar , mit der Leitung betraut. 

1104 In keinem Fall wu.rde ein Bewerber aus einem anderen 
Dienststellenbereich innerhalb des'Ressorts berücksichtigt. 

11 .. 5 In einem Fall wurde ein Bm,verber aus dem Ressortbereich 
eines anderen IvUnisteriums zum Leiter bestellt .. 

11 0 6 In keinem Fall wurde ein Bmverber aus dem Bereich einer 
anderen Gebietskörperschaft berür::ksichtigt. 

11.7 In keinem Fall wurde ein Be\l}'erber aus einem Bereich außerhalb 
des öffentlichen Dienstes berücksichtigt. 

Abschließend d.arf ich darauf him.reisen 7 daß ich schon vor dem 
Inkrafttreten des Ausschreibunesgesetzes vor Besetzung von 
Posten der Dienstklasse IX eine~ wenn auch in manchen Fällen 
beschrä~~te Ausschreibung vorgenoramen habe. 
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